
 

 

Richtlinien für die Würdigung 
ehrenamtlichen Engagements in der 

Stadt Delmenhorst 
 
 
 

I 
 
Delmenhorster Einwohnerinnen und 
Einwohner, die in kirchlichen, kulturellen, 
sozialen, karitativen Verbänden, Vereinen 
oder Organisationen oder in Verbänden, 
Vereinen oder Organisationen der 
Jugendarbeit, des Katastrophenschutzes 
sowie des Sports oder ohne einer 
Organisation anzugehören ehrenamtlich 
tätig sind, sollen für ihr Engagement 
gewürdigt werden. Daneben können auch 
auswärtige Personen gewürdigt werden, 
die in entsprechender Weise in 
Delmenhorst tätig sind. 
 
 

II 
 
Ziel ist es allen in Delmenhorst 
ehrenamtlich Tätigen in einem Zeitraum 
von mindestens zehn Jahren einmal für 
das erbrachte Engagement zu danken.  
 
Darüber hinaus soll besonderes 
Engagement gewürdigt werden. Die 
Würdigung kann erfolgen für 
„Langjähriges ehrenamtliches Engage-
ment“ und für „Besonderes und 
vorbildliches Engagement“. 
 
 

III 
 
1. Dank und Würdigung für die unter I 
genannten Personen am „Tag des 
Ehrenamtes“, jährlich am 5. Dezember, 
dem „Internationalen Tag des 
Ehrenamtes“, durch die Stadt 

vorgenommen. Verbände, Vereine und 
Organisationen besitzen ein Vor-
schlagsrecht für die Teilnahme am „Tag 
des Ehrenamtes“ und für eine Würdigung 
des besonderen Engagements. Diese 
können ehrenamtlich Tätige aus ihren 
Bereichen sowie nicht-organisierte 
Einzelpersonen and die Geschäftsstelle 
des Verwaltungsvorstands melden. 
 
Vorschläge können auch von nicht-
organisierten Einwohnern sowie aus der 
Stadtverwaltung eingereicht werden. 
 
2. Die zur Teilnahme am Ehrenamtstag 
vorgeschlagenen werden von den 
Verbänden jährlich wechselnd benannt, 
sie müssen am Tag des Ehrenamtes noch 
tätig sein und sollten nicht hauptamtlich 
tätig sein. Damit soll sichergestellt 
werden, dass alle ehrenamtlich Tätigen in 
dem angestrebten Zyklus mindestens 
einmal am Tag des Ehrenamtes 
teilnehmen können. 
 
3. Darüber hinaus ist eine Würdigung für 
langjähriges Engagement möglich für 
 

 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
 35-jährige ehrenamtliche Tätigkeit  
 usw. 

 
Die aufgrund langjährigen ehrenamtlichen 
Engagements Vorgeschlagenen müssen 
unter der Angabe der Dauer ihrer 
Tätigkeit benannt werden und am Tag der 
Auszeichnung noch tätig sein. 
 
4. Weiter ist eine Würdigung für 
besonderes und vorbildliches Engagement 
möglich. Die Vorgeschlagenen müssen 
unter Angabe des Grundes benannt 
werden und am Tag der Auszeichnung 
noch tätig sein. 
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Daneben können unter Angabe des 
Grundes auch Personen vorgeschlagenen 
werden, die für ein einmaliges und 
besonderes, vorbildliches Engagement in 
dem zurückliegenden Kalenderjahr 
gewürdigt werden sollen, das auch ohne 
dauerhafte Mitgliedschaft in einem 
Verband, Verein oder einer Organisation 
diese Würdigung verdient. 
 
 

IV 
 
Die Würdigung erfolgt durch die Stadt 
Delmenhorst. 
 
 

V 
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Würdigung 
besteht nicht. Sie erfolgt darüber hinaus 
nur mit Zustimmung der Person. 
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